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§ 51 HebG Verschwiegenheitspflicht
 HebG - Hebammengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

§ 51.

Alle Organe und das gesamte Personal des Österreichischen Hebammengremiums sind, soweit gesetzlich nichts

anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen Tatsachen

verp4ichtet. Von dieser Verp4ichtung kann der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

entbinden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.
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